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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

21.09.2006 

Geschäftszahl 

2006/15/0042 

Rechtssatz 

Nach übereinstimmender Lehre und Rechtsprechung haben die Entscheidung über die Wiederaufnahme des 
Verfahrens und die Sachentscheidung für sich Bescheidqualität und ist jeder dieser Bescheide für sich einer 
Berufung zugänglich und für sich rechtskraftfähig (vgl. für viele das hg. Erkenntnis vom 25. Oktober 1995, 
93/15/0119). Ermöglicht die Gestaltung der Bescheide eine klare Trennung zwischen Wiederaufnahmeverfügung 
und Sachentscheidung und werden in der Berufung als Anfechtungsgegenstand nur einzelne Teile der 
selbständigen Bescheide klar und deutlich bezeichnet, so erwachsen die anderen mit selbständiger 
Bescheidqualität ausgestatteten Teile der gemeinsam ausgefertigten Bescheide in Rechtskraft (vgl. mit 
zahlreichen weiteren Nachweisen das hg. Erkenntnis vom 17. November 2004, 2000/14/0142). 


